
STATUTEN TSV REIGOLDSWIL 
 

I.  Im Text verwendete Abkürzungen 
  

Schweizerischer Turnverband STV 
Sportversicherungskasse STV SVK-STV 
Baselbieter Turnverband BLTV 
Bezirksturnverband Waldenburg BTV 
Turn- und Sportverein TSV 
Generalversammlung GV 
Vereinsversammlung VV 
Vereinsvorstand VS 
Technische Kommission TK 
 

II.  Im Text verwendete Bezeichnungen 
 

Der Einfachheit halber werden alle Stellen und Personen in der 
männlichen Form bezeichnet. Diese Bezeichnungen treffen Män-
ner und Frauen. 
 

III. Amtsdauer 
 

Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre. 
Der VS und die TK konstituieren sich unter dem Vorsitz ihrer Prä-
sidenten. Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, so 
erfolgt an der nächsten GV die Nachwahl für die restliche Amts-
zeit. 
 
 

NAME UND SITZ 
 
Art. 1 
 
Der Turn- und Sportverein Reigoldswil, nachstehend TSV genannt, 
ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. 
 
 
 
 

Art. 2 
 
Rechtsdomizil des Vereins ist die Gemeinde Reigoldswil. 
 
 

ZWECK DES VEREINS 
 
Art. 3 
 

Der Verein  
 

 pflegt das Turnen verschiedener Alters- und Fähigkeitsstufen bei-
derlei Geschlechts und fördert die entsprechenden Ausbildungs-, 
Wettkampf- und Spielmöglichkeiten 

 legt ein besonderes Gewicht auf eine gezielte Jugendförderung 

 koordiniert die Aktivitäten seiner Abteilungen 

 fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen Mitglie-
dern 

 ist politisch und konfessionell neutral 
 
Art. 4 
 

Der Verein und seine Abteilungen sind Mitglied 
 

 des BTV Waldenburg 

 des BLTV 

 und über diese Verbände auch Mitglied des STV 
 
deren Statuten und Reglementen sie sich unterstellen. 
 
Alle turnenden Mitglieder sind bei der SVK-STV gemäss deren Reg-
lement gegen Turnunfälle versichert. 
 

 

 

 

 

 

 



VEREINSSTRUKTUR 
 
Art. 5 
 

Dem Verein gehören folgende Abteilungen an 
 

 Turner aktiv 

 Turnerinnen aktiv 

 Jugend 

 Gymnastik 

 weitere Abteilungen können auf Antrag des VS durch GV-
Beschluss gebildet werden 

 
Art. 6 
 
Die Abteilungen haben eigene Reglemente, die der Genehmigung 
des VS unterliegen. Diese dürfen den Statuten und Reglementen  
des Vereins nicht widersprechen. 
 
Art. 7 
 
Zur Förderung des Nachwuchses werden Jugendabteilungen ge-
führt. Dem Angebot Jugend + Sport ist Rechnung zu tragen. 
 
 

MITGLIEDSCHAFT UND ERNENNUNGEN 
 
Art. 8 
 

Der TSV Reigoldswil umfasst folgende Mitgliederkategorien 
 

 Aktivmitglieder 

 Ehrenmitglieder 

 Freimitglieder 

 Passivmitglieder 

 Jugendmitglieder (ohne Stimm- u. Wahlrecht) 
 
 
 

Art. 9 
 
Als stimmberechtigtes Mitglied kann durch die GV aufgenommen 
werden, wer das 15. Altersjahr zurückgelegt hat. 
 
Art. 10 
 
Die Abteilungen melden die Eintritte an den Vorstand zwecks Ge-
nehmigung an der GV. 
 
Art. 11 
 
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich. Dieser muss 
schriftlich an den VS erfolgen. Der Mitgliederbeitrag für das laufende 
Vereinsjahr muss voll bezahlt werden. 
 
Art. 12 
 
Mitglieder, welche vorübergehend ortsabwesend sind, können ein 
Dispensationsgesuch einreichen, welches vom VS genehmigt wer-
den muss. Während der Dispensationszeit sind beide Teile von ihren 
Verpflichtungen enthoben. 
 
Art. 13 
 
Mitglieder, die ihre Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht er-
füllen, können auf Antrag des VS durch die GV von der Mitglied-
schaft enthoben werden. 
 
Art. 14 
 
Mitglieder, welche die Statuten und Reglemente des Vereins oder 
der Verbände vorsätzlich oder gröblich verletzen oder sich der Ver-
einsmitgliedschaft als unwürdig erweisen, können durch GV-
Beschluss ausgeschlossen werden. Die betreffenden Mitglieder sind 
von den Sanktionen schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 
 



Art. 15 
 
Als Ehrenmitglieder werden durch die GV Mitglieder oder Personen 
ernannt, welche sich um den Verein ganz ausserordentlich verdient 
gemacht haben. 
 
Art. 16 
 
Wer dem Verein 25 Jahre als Aktiv- oder Passivmitglied angehört 
hat, wird Freimitglied.  
 
Art. 17 
 
Die Vorschläge zur Ernennung zum Ehren- oder Freimitglied gehen 
von den Mitgliedern über die Abteilungen an den VS zur Beratung 
und allfälliger Antragstellung an die GV. 
 
Art. 18 
 
Jede natürliche oder juristische Person die den Verein unterstützen 
will, ohne aktiv im Verein mitzumachen, kann Passivmitglied werden.  
 
 

ORGANE 
 
Art. 19 
 

Die Organe des Vereins sind 
 

 Generalversammlung 

 Vereinsversammlung 

 Turnstand 

 Vereinsvorstand 

 techn. Kommission 

 Spezialkommissionen 

 Revisoren 
 
 
 

GENERALVERSAMMLUNG 
 
Art. 20 
 
Die GV als oberstes Organ findet in der Regel im Monat Januar statt.  

Sie setzt sich zusammen aus den 
 

 Aktivmitgliedern 

 Frei- und Ehrenmitgliedern 

 Mitgliedern des VS und der TK 

 Passivmitgliedern 

 Revisoren 
 
Art. 21 
 

Der GV obliegen folgende Geschäfte 
 

 Genehmigung des Protokolls der letzten GV 

 Mutationen 

 Abnahme der Jahresberichte des Vereins (Präsident/Chef TK) 
und der Abteilungen 

 Abnahme der Jahresrechnung des Vereins nach Kenntnisnahme 
des Revisorenberichtes 

 Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das kommende Vereinsjahr 
und Genehmigung des Budgets 

 Festsetzung der Entschädigungen 

 Festsetzung des Jahresprogrammes 

 Wahl des Präsidenten 

 Wahl des Chef TK 

 Wahl der übrigen Mitglieder des VS 

 Wahl der übrigen Mitglieder der TK 

 Wahl der Revisoren 

 Wahl des Fähnrichs 

 Ehrungen 

 Genehmigungen der Reglemente 

 Statutenänderungen 

 Fusionen 

 Abstimmungen über Anträge 



 
Art. 22 
 
Anträge an die GV sind mindestens 7 Tage vorher schriftlich an den 
VS einzureichen. 
 
Art. 23 
 
Die Einladung zur GV erfolgt mit Bekanntgabe der Traktanden 
schriftlich. Diese hat mindestens 14 Tage vor der Versammlung zu 
erfolgen. Die auf diese Weise einberufene GV ist beschlussfähig, 
wenn die anwesenden Stimmberechtigten der Hälfte der Aktivmit-
glieder entsprechen. 
 
Art. 24 
 
Die Einberufung einer ausserordentlichen GV kann vom VS oder von 
einem Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder unter Bezeichnung 
der zu behandelnden Traktanden verlangt werden. 
 
Art. 25 
 
Sämtliche Aktiv-, Passiv-, Frei- und Ehrenmitglieder sowie VS und 
TK sind an der GV stimmberechtigt und haben das Recht, Anträge 
zustellen. 
 
Art. 26 
 
Ueber die Vereinsgeschäfte und Wahlen wird in offener Abstimmung 
entschieden. Eine geheime Abstimmung oder Wahl kann von einem 
Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten verlangt werden. 
Bei allen Abstimmungen, mit Ausnahme von Statutenrevisionen, Fu-
sionen, Auflösung für welche eine ¾ Mehrheit notwendig ist, ent-
scheidet das relative Mehr der anwesenden Stimmberechtigten. Bei 
Wahlen ist im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang 
das relative Mehr der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.  
Der Versammlungsleiter stimmt und wählt. In Sachgeschäften fällt er 
bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Kommt es bei Wahlen zu 
Stimmengleichheit, ist eine Wiederholung der Wahl nötig. 

 

 

VEREINSVERSAMMLUNG 
 
Art. 27 
 
Die VV wird nach Bedarf vom VS oder von einem Fünftel der Mitglie-
der einberufen und behandelt alle laufenden Vereinsgeschäfte, so-
weit diese nicht in die Kompetenz des VS fallen. 
Die Einladung hat 14 Tage zum voraus schriftlich zu erfolgen. 
 
Art. 28 
 
Die VV ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Stimmberechtigten 
der Hälfte der Aktivmitglieder entsprechen. 
 
 

TURNSTAND 
 
Art. 29 
 
Dringend zu fassende Beschlüsse über rein turnerische Fragen, so-
wie die Beteiligung an Anlässen, können dem Turnstand zur Ent-
scheidung vorgelegt werden. 
Der Turnstand setzt sich aus den Aktivmitgliedern der Abteilungen 
zusammen und ist 14 Tage im voraus schriftlich anzukündigen. 
 
 

VORSTAND 
 
Art. 30 
 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus 
 

 Präsident 

 Vize-Präsident, Chef-TK, Kassier und Sekretär 
 
Jede Abteilung hat Anspruch auf wenigstens 1 Vorstandsmitglied. 
Der VS ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschluss-
fähig. 
 



 
Art. 31 
 
Der VS tagt, wenn es der Präsident oder die Mehrheit der Vor-
standsmitglieder als notwendig erachtet. 
 
Art. 32 
 

Die Aufgaben des Vorstandes sind 
 

 allgemeine Leitung des Vereins gemäss Statuten und Reglemen-
ten 

 Vertretung nach aussen 

 erstellen der Organigramme, Reglemente und Aufgabenbeschrie-
be  

 erstellen des Budgets zuhanden der GV 
 
Art. 33 
 
Der Präsident und/oder Vizepräsident zeichnet zu Zweien mit dem 
Sekretär und/oder Kassier rechtsverbindlich. 
Für Wertschriftenanlagen und Transaktionen zeichnen der Präsident 
und der Kassier zu Zweien. Für Kasse, Postcheck und Bankkonto-
korrent hat der Kassier Einzelunterschrift. 
 
 

TECHNISCHE KOMMISSION 
 
Art. 34 
 

Die TK setzt sich zusammen aus  
 

 Chef TK (Vorstandsmitglied) 

 Leiter Turner aktiv 

 Leiter Turnerinnen aktiv 

 Leiter Jugend 

 Leiter Gymnastik 

 Ergänzung nach Bedarf 
 

Die TK tagt, wenn es der Chef-TK oder die Mehrheit der Kommissi-
onsmitglieder als notwendig erachtet. 
Die TK unterliegt den Beschlüssen des VS und ist bei Anwesenheit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. 
 
Art. 35 
 

Die Obliegenheiten der TK sind 
 

 Leiterausbildung  

 Anbieten von Sportfachkursen 

 Melden und Koordinieren von J+S Kursen 

 Koordinieren aller turnerischen Trainings- und Wettkampffragen 

 Vorschläge an den VS über Beteiligung an den von den Verbän-
den ausgeschriebenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turn-
festen 

 Einreichen der turnerischen Jahresprogramme an den VS zuhan-
den der GV 

 turnerische Organisation auf allen Stufen und Abteilungen 
 
 

SPEZIALKOMMISSIONEN 
 
Art. 36 
 
Für besondere Aufgaben können durch den VS die entsprechenden 
Kommissionen gebildet werden. 
 
 

REVISOREN 
 
Art. 37 
 
Die Revisionskommission umfasst 3 Revisoren sowie einen Ersatz. 
Sie bestimmen Ihren Obmann selbst. Jedes Jahr wird der Dienstäl-
teste durch den Ersatzrevisor ersetzt. Die Wahl des Ersatzes erfolgt 
durch die GV. 
 
 



Art. 38 
 
Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung und Bilanz des Vereins, 
allfällige Fonds, Kassen von Kommissionen und Abrechnungen von 
Festanlässen. Sie erstatten der GV Bericht und stellen entsprechen-
de Anträge an die GV. 
 
Art. 39 
 
Die Revisoren führen, sofern notwendig, das Stimm- und Wahlge-
schäft an der GV. 
 
 

VERWALTUNG 
 
Art. 40 
 
Ueber alle Vereinsversammlungen und Turnstände sowie Sitzungen 
ist ein Protokoll zu führen. 
 
Art. 41 
 
Die Detailaufgaben des VS, der TK und Kommissionen sind in Reg-
lementen und Aufgabenbeschrieben verbindlich zu umschreiben. 
Für den Erlass der Reglemente ist die GV, für den Erlass der Aufga-
benbeschriebe der VS zuständig. 
 
Art. 42 
 
Der Verein unterhält ein Archiv zur Aufbewahrung aller wichtigen Ak-
tenstücke und Gegenstände. Die näheren Bestimmungen sind durch 
Richtlinien und Aufgebenbeschrieben festzulegen. 
Sämtliche Aktenstücke wie Protokolle, Jahresberichte, Kassenbü-
cher, Festabrechnungen, Korrespondenzen usw., sind im Archiv auf-
zubewahren. 
 
 
 
 
 

FINANZEN 
 
Art. 43 
 
Das Vermögen des TSV Reigoldswil wird durch dessen Kassier ver-
waltet. 
 
Art. 44 
 
Der TSV führt eine geordnete Buchhaltung. Wer für den Verein, eine 
Abteilung, eine Kommission oder aus anderen Gründen Gelder ver-
waltet, hat jederzeit Rechenschaft gegenüber dem Vorstand des 
TSV abzulegen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben einer Abtei-
lung oder Kommission sind über das vorgesehene Konto zu verbu-
chen. Für Schäden, die durch fahrlässiges Verhalten entstehen, haf-
tet der Verursacher persönlich gegenüber dem TSV Reigoldswil. 
 
Art. 45 
 
Das Vereinsjahr schliesst jeweils auf den 31. Dezember. 
 
Art. 46 
 

Die Einnahmen des Vereins bestehen insbesondere aus 
 

 Mitgliederbeiträgen 

 Gönnerbeiträgen 

 Subventionen 

 Erträgen aus Vereinsvermögen 

 Gewinnen aus Veranstaltungen 

 freiwilligen Beiträgen und Schenkungen 
 
Art. 47 
 

Die Ausgaben des Vereins bestehen insbesondere aus 
 

 Verbands-/Versicherungsbeiträgen 

 Verwaltungskosten 
 



 Turnbetriebskosten 

 Kostenbeiträge an Abteilungen für die Teilnahme an Meister-
schaften und Wettkämpfen 

 Uebernahme von Spesen und Leiterentschädigungen 

 einer ausserordentlichen Ausgabenkompetenz ausserhalb des 
Budgets, die jährlich von der GV neu zu beschliessen ist 

 
Art. 48 
 
Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird jährlich durch GV-Beschluss 
festgesetzt. 
 
Art. 49 
 

Von der Beitragspflicht gegenüber dem Verein sind ausgenom-

men 
 

 Ehrenmitglieder 

 Freimitglieder 

 Mitglieder VS und TK 
 
Art. 50 
 
Das Vereinsvermögen darf nur in guten schweizerischen Vermö-
genswerten, ausgenommen Aktien, angelegt werden. Der Vorstand 
bezeichnet die Stelle, bei der die Wertschriften deponiert und die zur 
Geschäftsführung nicht notwendigen Gelder zinstragend anzulegen 
sind. 
 
Art. 51 
 
Der Verein kann für bestimmte Zwecke Fonds errichten. Ueber die 
Errichtung, Verwaltung und Aufhebung beschliesst die GV, sofern 
keine besonderen Stiftungsbestimmungen bestehen. 
 
 
 
 
 

Art. 52 
 
Die Fonds sind nicht Bestandteil der Vereinsrechnung. Diese müs-
sen besonders verwaltet und ausgewiesen werden und in der Bilanz 
ersichtlich sein. 
 
Art. 53 
 
Der Verein haftet mit seinem ganzen Vermögen. Eine persönliche 
Haftung der Mitglieder besteht lediglich bis zur Höhe ihres jährlich zu 
entrichtenden Mitgliederbeitrages. Eine weitere Haftung der Mitglie-
der ist ausgeschlossen, ausgenommen bei strafbaren Handlungen. 
 
 

REVISIONS- UND VOLLZUGSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 54 
 
Aenderungen einzelner Artikel der Statuten können an einer GV 
durch das absolute Mehr der anwesenden Stimmberechtigten vorge-
nommen werden. 
Genehmigte Aenderungen sind vom BLTV bestätigen zu lassen. 
 
Art. 55 
 
Eine Totalrevision der Statuten kann durch die GV mit einer ¾ Mehr-
heit der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. 
 
Art. 56 
 
Für alle Fälle, die durch diese Statuten nicht geregelt sind, gelten 
sinngemäss die Statuten des BTV, BLTV, STV sowie das ZGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 57 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur an einer zu diesem Zweck ein-
berufenen ausserordentlichen GV mit einer Mehrheit von 4/5 der an-
wesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. 
 
Art. 58 
 
Bei einer Auflösung des Vereins ist das gesamte Vermögen inkl. 
Fonds dem BLTV treuhänderisch zu übergeben, bis sich wieder ein 
neuer Verein mit gleichem Sitz und Zweck bildet. Derselbe muss 
dem BLTV und dem STV angeschlossen sein. Im übrigen gelten die 
entsprechenden Artikel des Schweizerischen Turnverbandes. 
 
Art. 59 
 
Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 
08.01.99 genehmigt und treten nach der Genehmigung durch den 
BLTV in Kraft. 
 
 
Ort und Datum: Reigoldswil, 8. Januar 1999 
 
 


